
  
 

Stand 1.2.2011 

SV Wipperfürth 1970 eV
Postfach 1434, 51678 Wipperfürth

 Anmeldung (für mindestens 1 Jahr)
 

 Änderung   
 

 Kündigung   
 (nur schriftlich 6 Wochen vor Quartalsende ans Postfach)
 

      Mitglieds Nr. .......................... 
     
 

       Aktiv   
     
 

     Handball* Erwachsene  
 
  Jugend   
 
    Volleyball Erwachsene  
 
     Jugend   
 
 Badminton  Erwachsene  
 
      Jugend   
     

Basketball  Erwachsene  
     
      Jugend   

 
Wirbelsäulengymnastik*  

 
     Gymnastik*    
  
* Bitte Gruppe/n  angeben   
     
 
 
 
     
Name     
 
 
     
PLZ  Wohnort  
 
 
 
E-Mail: 
 
* Bitte Gruppe/n  angeben 
 
 

Ich bezahle per Lastschrift  

 
Zahlungstermin   1/4jährlich               
 
Informationen zum Beitragswesen habe ich erhalten.
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(für mindestens 1 Jahr)  zum ......................... 

   zum ......................... 

   zum ......................... 
vor Quartalsende ans Postfach) 

       

  Passiv  
       

  Rehasport*    

  Ambulante Herzsportgruppe*  

  Seniorensport    

  Kinderturnen*    

  Kick Boxen    

  Sonstige*    
   
  Gruppe/n    
  (bitte eintragen) 
       

      

   

   
       

       
 Vorname   Geb.Datum

       
 Straße    Telefon 

  Ich möchte per Rechnung bezahlen 

jährlich                Familienbeitrag             ermäßigter  Beitrag         

Informationen zum Beitragswesen habe ich erhalten. 

  

 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

   

   
Geb.Datum 

   

Ich möchte per Rechnung bezahlen  

ermäßigter  Beitrag          



  
 

Stand 1.2.2011 

SV Wipperfürth 1970 eV
Postfach 1434, 51678 Wipperfürth

Einzugsermächtigung 
 

Hiermit ermächtige ich den SV-Wipperfürth 1970  die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit mittels Lastschrift 

abzubuchen.  

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts 

keine Verpflichtung zur Einlösung. Für evtl. Rückbuchungsgebühren habe ich aufzukommen.

 Mit dem Austritt aus dem SV-Wipperfürth 1970 eV

 

Name des Kontoinhabers:  

Kontonummer:  

Bankleitzahl:  

Bankinstitut:  

 

 

Ort:   ______________ Datum:

 

 

Unterschrift:   ____________________________

  (ggf. die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

 

 

 

Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

Bestimmungen des Datenschutzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein 

Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und deren Streichung zu veranlassen

 

Ich bin ferner damit einverstanden, 

Mitgliederversammlung-  per E-Mail zugestellt wird.

 

 

 
Ort:   ______________ Datum:

 

 

Unterschrift:   ____________________________

  (ggf. die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)
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Wipperfürth 1970  die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit mittels Lastschrift 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts 

r Einlösung. Für evtl. Rückbuchungsgebühren habe ich aufzukommen.

Wipperfürth 1970 eV erlischt automatisch die Einzugsermächtigung

Datum:    ______________________  

_______________________________________________ 

(ggf. die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den 

Bestimmungen des Datenschutzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein 

Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und deren Streichung zu veranlassen. 

rner damit einverstanden, dass mir Vereinsinformationen -insbesondere auch die Einl

Mail zugestellt wird. 

Datum:    ______________________  

_______________________________________________ 

(ggf. die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

  

Wipperfürth 1970  die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit mittels Lastschrift 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts 

r Einlösung. Für evtl. Rückbuchungsgebühren habe ich aufzukommen. 

erlischt automatisch die Einzugsermächtigung 

meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, gemäß den 

Bestimmungen des Datenschutzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein 

insbesondere auch die Einladung zur 



  
 

Stand 1.2.2011 

SV Wipperfürth 1970 eV
Postfach 1434, 51678 Wipperfürth

Hallen- und Sportordnung  

Halle sauber halten! 

Halle nur in Sportschuhen mit nicht färbenden Sohlen
Dies gilt für Sportler und Begleiter (z. B. Kinder und Eltern) Kleinkinder dürfen beim Mutter
rutschfeste Socken tragen.  
Verschmutzungen der Halle oder Umkleidekabinen durch Vereinsmitglieder oder deren Begleiter(innen), z. B. 
ausgelaufener Saft, sofort beseitigen, denn die Hallen werden nur noch zweimal wöchentlich geputzt. 
Verschmutzungen der Halle aufgrund mangelnder Rei
Übungsleiter melden.  
 
Geht rücksichtsvoll miteinander um!

Sportler, die andere Sportler gefährden oder die Sportstunde ständig stören, können vom Übungsleiter von der 
Teilnahme an den Sportstunden ausgeschlossen werden.
 
Beschädigungen sind dem Übungsleiter zu melden!

Fahrlässig erzeugte Schäden bis zu 25 
größerer Schäden entscheidet der Vorstand. Mutwillige Beschädigungen führen zu
Dauer entscheidet der Vorstand.  

Schäden, die beim Betreten schon vorhanden waren, im Hallenbuch eintragen, damit festgestellt werden kann, 
durch welche Gruppe die Beschädigung entstand. 
 
Nur die Umkleidekabinen benutzen, die der 

Bitte Rücksicht nehmen auf den Wunsch, die Kabinen nach Geschlechtern zu trennen. 
 
Ballspielen ist  in den Umkleidekabinen verboten!

Leuchten oder Fenster könnten zerstört werden. 
 
Der Gebrauch von Harz, Inlinern, Rollschuhen, Ro
Anordnung der Stadt Wipperfürth in den Wipperfürthe r Sporthallen nicht erlaubt.
 
Die Hallenböden sind für diese Nutzung nicht ausgelegt und werden dadurch beschädigt.
 
Rauchen in den Hallen oder Umkleideräumen 

Die Sporthallen werden morgens von Kindern und Jugendlichen genutzt. Kippen und kalter Qualm in den Hallen 
oder Umkleidekabinen sind ein schlechtes Vorbild. 

 
Sporthalle nach dem Ende der Stunde aufräumen!

Geräte an die vorgesehenen Plätze zurück
Dusche abstellen. Licht in der Halle löschen. Halle abschließen. 
 
Hallentüren während und nach der Sportstunde schließen!

Später eintreffende Sportler(innen) müssen klingeln. (Ausnahme Mühlenberghalle) 
 
Für die Einhaltung der Hallenordnung sind alle Teilnehmer der Sportstunde verantwortlich. 
Der Übungsleiter erinnert ggf. an die Hallenordnung.
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nicht färbenden Sohlen betreten. Halle nicht mit Straßenschuhen
Dies gilt für Sportler und Begleiter (z. B. Kinder und Eltern) Kleinkinder dürfen beim Mutter

Verschmutzungen der Halle oder Umkleidekabinen durch Vereinsmitglieder oder deren Begleiter(innen), z. B. 
ausgelaufener Saft, sofort beseitigen, denn die Hallen werden nur noch zweimal wöchentlich geputzt. 
Verschmutzungen der Halle aufgrund mangelnder Reinigung der Geräteräume oder Umkleidekabinen dem 

Geht rücksichtsvoll miteinander um! 

Sportler, die andere Sportler gefährden oder die Sportstunde ständig stören, können vom Übungsleiter von der 
ausgeschlossen werden. 

Beschädigungen sind dem Übungsleiter zu melden! 

Fahrlässig erzeugte Schäden bis zu 25 € müssen ersetzt werden. Über die Höhe des Beitrags zur Beseitigung 
größerer Schäden entscheidet der Vorstand. Mutwillige Beschädigungen führen zum Hallenverbot. Über die 

Schäden, die beim Betreten schon vorhanden waren, im Hallenbuch eintragen, damit festgestellt werden kann, 
durch welche Gruppe die Beschädigung entstand.  

Nur die Umkleidekabinen benutzen, die der Gruppe zugeordnet sind!  

Bitte Rücksicht nehmen auf den Wunsch, die Kabinen nach Geschlechtern zu trennen.  

Ballspielen ist  in den Umkleidekabinen verboten! 

Leuchten oder Fenster könnten zerstört werden.  

Der Gebrauch von Harz, Inlinern, Rollschuhen, Rollbrettern, Ein- oder Zweirädern
Anordnung der Stadt Wipperfürth in den Wipperfürthe r Sporthallen nicht erlaubt.

Die Hallenböden sind für diese Nutzung nicht ausgelegt und werden dadurch beschädigt. 

Rauchen in den Hallen oder Umkleideräumen verboten! 

Die Sporthallen werden morgens von Kindern und Jugendlichen genutzt. Kippen und kalter Qualm in den Hallen 
oder Umkleidekabinen sind ein schlechtes Vorbild.  

Sporthalle nach dem Ende der Stunde aufräumen! 

Geräte an die vorgesehenen Plätze zurückstellen. Kleingeräte ordentlich einräumen. Schränke abschließen. 
Dusche abstellen. Licht in der Halle löschen. Halle abschließen.  

Hallentüren während und nach der Sportstunde schließen! 

Später eintreffende Sportler(innen) müssen klingeln. (Ausnahme Mühlenberghalle)  

Für die Einhaltung der Hallenordnung sind alle Teilnehmer der Sportstunde verantwortlich. 
Der Übungsleiter erinnert ggf. an die Hallenordnung. 

Der Vorstand des SVW 

  

nicht mit Straßenschuhen betreten. 
Dies gilt für Sportler und Begleiter (z. B. Kinder und Eltern) Kleinkinder dürfen beim Mutter-Kind-Turnen 

Verschmutzungen der Halle oder Umkleidekabinen durch Vereinsmitglieder oder deren Begleiter(innen), z. B. 
ausgelaufener Saft, sofort beseitigen, denn die Hallen werden nur noch zweimal wöchentlich geputzt.  

nigung der Geräteräume oder Umkleidekabinen dem 

Sportler, die andere Sportler gefährden oder die Sportstunde ständig stören, können vom Übungsleiter von der 

€ müssen ersetzt werden. Über die Höhe des Beitrags zur Beseitigung 
m Hallenverbot. Über die 

Schäden, die beim Betreten schon vorhanden waren, im Hallenbuch eintragen, damit festgestellt werden kann, 

oder Zweirädern  ec. ist auf 
Anordnung der Stadt Wipperfürth in den Wipperfürthe r Sporthallen nicht erlaubt. 

 

Die Sporthallen werden morgens von Kindern und Jugendlichen genutzt. Kippen und kalter Qualm in den Hallen 

stellen. Kleingeräte ordentlich einräumen. Schränke abschließen. 

Für die Einhaltung der Hallenordnung sind alle Teilnehmer der Sportstunde verantwortlich.  

Der Vorstand des SVW  


